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RS OGH 1976/4/8 7Ob565/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1976

Norm

LPG §4

LPG §11

Rechtssatz

Ausgangspunkt bei der Entscheidung über den Pachtzins ist der bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des

Pachtgegenstandes erzielbare Ertrag. Dieser ist zu ermitteln und sodann so zu verteilen, daß jedem Vertragsteil der

Anteil zukommt, der dem Wert der beiderseitigen Leistungen entspricht.
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